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Zitat von plattyplus

Und was wäre, wenn Du in den Sommerferien einfach mal für 5 Wochen nach
Australien verreist wärst, das australische Outback ist auch schön und vor allem
funktionieren dort Handys einfach nicht und für den Computer für die Stundenplanung
hast du da eh nicht genug Strom, wenn du das Gerät überhaupt in den Urlaub
mitgenaommen hast.

Da hilft dann mal ein Blick in die FrUrlV NRW: Auch Lehrkräfte haben Urlaub grundsätzlich zu
beantragen, Lehrkräfte an öffentlichen Schulen erhalten den Urlaub gemäß ihres
Urlaubsanspruchs während der Schulferien. Der Urlaub wird auf Antrag bewilligt, dabei muss
die ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäfte während des Urlaubs aber gewährleistet
sein (vgl. §39 FrUrlV).

Anders ausgedrückt: Ein solcher Urlaub von 5 Wochen wäre - zumindest für einen
Stundenplaner - wohl eher nicht zu bewilligen, da eine gewissen Arbeitszeit kurz vor Beginn des
Unterrichts im neuen Schuljahr zwingend zu erledigen ist.
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